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Einleitung

I. Hinführung

Vorfelddelikte, Vorfeldkriminalisierung, Vorverlagerung – durchaus polarisie-
rende Begrifflichkeiten, die sowohl in der Literatur als auch in der Rechtsprechung
regeVerwendung finden.1AuchGesetzgebungsmaterialien sind derartigeAusdrücke
keineswegs fremd.2 Wohl jeder, der sich näher mit der Strafrechtsdogmatik befasst,
dürfte ihnen oder mit ihnen verwandten Begrifflichkeiten in der Folge zu einem
früheren oder späteren Zeitpunkt begegnen.

Der Themenbereich, dem sie entspringen, verdient es nicht nur, weiter beachtet zu
werden, er erfordert es sogar – und man könnte gut vertretbar, noch hinzufügen:
zwingend. Dies lässt sich, jedenfalls so deutlich, nicht schon deshalb formulieren,
weil gar ein Trend hin zu einer solchen Pönalisierungsform erkannt wird,3 sondern
etwa, weil dieser Trend, sofern festzustellen, verbreitet in der Literatur keineswegs
als ein solcher allzu positiver Natur bewertet werden dürfte.4 Gerade gegenteilig
erfolgt die Betonung etwaiger – mal mehr und mal weniger spezifisch verfas-
sungsrechtlicher – Unzulänglichkeiten durch Kritiker nicht selten äußerst deutlich.
Als ein Beispiel solcher Kritik mag an dieser Stelle nur die Ausführung Zaufals
dienen:

„Vorfelddelikte im Strafrecht bedeuten eine rechtsstaatlich problematische Vorverlagerung
der Strafbarkeit.“5

1 Zur Beliebtheit des Vorverlagerungsbegriffs und m.w.N. zu Erwähnungen schon Sinn, in:
Sinn/Gropp/Nagy, Grenzen der Vorverlagerung, S. 13 (13 f.); als Beispiele für Erwähnungen
der Vorfelddelikte siehe u. a. BGHSt 54, 216 (233 Rn. 50); Fedders, Tatvorsatz, S. 21; für
Erwähnungen der Vorfeldkriminalisierung siehe außerdem etwa BGHSt 59, 218 (230 Rn. 26);
Bützler, Staatsschutz, S. 27 f.; anders für Vorfeldtatbestände und Vorfeldstrafbarkeit aber Voss,
Vorfeldstrafbarkeit und Vorfeldtatbestände, S. 90.

2 Siehe exemplarisch zum Begriff der Vorverlagerung nur BT-Drucks. 19/31115, S. 15.
3 Zum Trend der Vorfeldstrafbarkeit Brons, Binnendissonanzen, S. 218; vgl. auch BGHSt

59, 218 (230 Rn. 26); Puschke, Legitimation, Grenzen und Dogmatik, S. 15 f. m.w.N.; bereits
über einen längeren Zeitraum eine Grundtendenz ausmachend Beck, Unrechtsbegründung,
S. 24 ff.

4 Vgl. zum kritischen Blick auf die Begrifflichkeiten des Themenbereichs etwa Bützler,
Staatsschutz, S. 23; Karsai, in: Sinn/Gropp/Nagy, Grenzen der Vorverlagerung, S. 549 (553);
Sinn, in: Sinn/Gropp/Nagy, Grenzen der Vorverlagerung, S. 13 (14); demgegenüber etwaige
Ursachen einer Akzeptanz von Vorverlagerung ergründend Jakobs, ZStW 97 (1985), 751
(752 ff.).

5 Zaufal, strafrechtlicher Tatbestand, S. 292.



Als Auffälligkeit hinzu kommt noch, dass gerade für einige Bereiche des Straf-
rechts eine besondere Relevanz attestiert wird – allzu häufig etwa für jenen des
Wirtschaftsstrafrechts.6 Ein diesbezüglicher Gedankengang könnte dabei wie folgt
aussehen: Würde man einer möglichen Definition des Wirtschaftsstrafrechts
grundlegend auf Basis von sogenannten Kollektivrechtsgütern folgen7 und vertreten,
dass schon der Umstand eines Schutzes solcher Rechtsgüter dazu führen soll, dass
auch von einemVorfeldschutz auszugehen ist,8 ginge es, dabei eben auf die Relevanz
abzielend, um ein keineswegs nur partielles Phänomen.

Um derartige Punkte – hier also sowohl den „Trend“ und die erwähnte Kritik als
auch die spezifische Relevanz für einzelne Strafrechtssegmente – überhaupt de-
taillierter aufgreifen zu können, ist zunächst jedoch eine hinreichend präzise Defi-
nition für Begrifflichkeiten wie Vorfeld beziehungsweise Vorverlagerung erforder-
lich.9 Bei der Suche nach etwaigen Ansätzen wird rasch ersichtlich: Dem gesamten
Themenbereich wohnt ein durchaus hohes Maß an Komplexität inne.10

Der Versuch, ein mehr oder minder konsensuales Begriffsverständnis zu ermit-
teln, bringt – deshalb vielleicht wenig verwunderlich – deutliche Schwierigkeitenmit
sich.11 Auszumachende Definitionen und Bezugnahmen sind schon auf den ersten
Blick mannigfaltig.12 Dies ist trotz der benannten Komplexität13 insofern bemer-
kenswert, als es sich nicht um eine grundlegend neue Materie handelt.14

So thematisiert etwa Jakobs

„[…] Kriminalisierung im Vorfeld einer als fix gedachten Rechtsgutsverletzung.“15

6 Vgl. BGHSt 59, 218 (230 Rn. 26); Puschke, in: Sinn, Cybercrime, S. 147 (156); ders.,
Legitimation, Grenzen und Dogmatik, S. 16 f.

7 Zu einem solchen Ansatz etwa Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, Rn. 81 m.w.N.
8 So etwa (dabei von Vorfeldrechtsgütern sprechend) Brons, Binnendissonanzen, S. 216 f.;

in gleicher Richtung auch schon Sieber, NStZ 2009, 353 (357, 361); vgl. zudem etwa He-
fendehl, Kollektive Rechtsgüter, S. 36; Moeller, Vorverlagerung, S. 141, 144; Seelmann,
KritV 1992, 452 (453 f.).

9 Vgl. Moeller, Vorverlagerung, S. 77.
10 Vgl. Beck, Unrechtsbegründung, S. 29.
11 Etwa Hefendehl stellte zum Begriff des Vorfeldschutzes zutreffend fest: „Was sich

dogmatisch dahinter verbirgt, bleibt aber häufig unklar“, Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter,
S. 36.

12 Vgl. Voss, Vorfeldstrafbarkeit und Vorfeldtatbestände, S. 26, 30; dazu im Einzelnen noch
2. Kap. B.

13 Vgl. erneut Beck, Unrechtsbegründung, S. 29.
14 Dazu etwa die historische Aufbereitung zur Vorverlagerung durch Moeller, Vorverlage-

rung, S. 94 ff., der schließlich zu dem Ergebnis gelangt, dass als „neu“ vielmehr die vorver-
lagerungsspezifisch kritische Auseinandersetzung auszumachen ist, S. 122; für das Vorfeld-
strafrecht Puschke, Legitimation, Grenzen und Dogmatik, S. 12 ff.

15 Jakobs, ZStW 97 (1985), 751 (751).
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Sinn hingegen sieht in der Vorverlagerung abweichend (bedeutsam enger)16:

„[…] die Strafbarkeit an ein Verhalten geknüpft, welches vor [Hervorhebung im Original]
der eigentlichen kausal schädigenden oder konkret gefährdenden Handlung liegt.“17

Zurück dürfte in der Zusammenschau (1.) besonders bereichsspezifisch attes-
tierter Relevanz und (2.) durchaus deutlicher Kritik, dabei aber (3.) schon defini-
torisch bestehender Unklarheiten so wohl verbreitet zunächst vor allem eines blei-
ben: Verwirrung. Schon ihre Feststellung ist vor dem Hintergrund der erwähnten
ubiquitären begrifflichen Präsenz18 bemerkenswert.

Schon jeder dieser Punkte selbst, jedenfalls aber die Kumulation, genauer die
eben hieraus resultierende Verwirrung, bietet Grund genug, sich dieses Bereichs der
Strafrechtsdogmatik im Folgenden vertiefend anzunehmen. Dies soll hier exem-
plarisch im Kontext des Wirtschaftsstrafrechts erfolgen.

II. Ziel der Arbeit

Als Gesamtziel dieser Bearbeitung kann unter Beachtung der zuvor benannten
Punkte festgehalten werden, bestmöglich zur Auflösung der soeben erläuterten
Verwirrung beizutragen. Zugleich soll ein zusätzlicher Anknüpfungspunkt für den
weiterenDiskurs über einenBereich der Strafrechtsdogmatik geschaffenwerden, der
allenfalls auf den ersten Blick schon hinreichende Beachtung erfahren hat.19

Dieses Gesamtziel bedarf dabei der Erreichung mehrerer Zwischenziele:

Erstes notwendiges Zwischenziel ist es, zunächst einen weiteren Beitrag zur
Schärfung des Profils der Begrifflichkeiten rund um Vorfeld und Vorverlagerung zu
leisten. Fragen ergeben sich, wie dargestellt, bereits in rein definitorischer Hinsicht,20

16 Erfasst wären so maßgeblich Vorbereitungsdelikte sowie Gefährdungsdelikte, die keinen
ersten Ausführungsakt von Verletzungsdelikten abbilden können, Moeller, Vorverlagerung,
S. 71 f.

17 Sinn, in: Sinn/Gropp/Nagy, Grenzen der Vorverlagerung, S. 13 (16).
18 Zur Beliebtheit des Vorverlagerungsbegriffs und m.w.N. zu Erwähnungen schon Sinn,

in: Sinn/Gropp/Nagy, Grenzen der Vorverlagerung, S. 13 (13 f.); als Beispiele für Erwähnun-
gen der Vorfelddelikte siehe u.a. BGHSt 54, 216 (233 Rn. 50); Fedders, Tatvorsatz, S. 21; für
Erwähnungen der Vorfeldkriminalisierung siehe außerdem etwa BGHSt 59, 218 (230 Rn. 26);
Bützler, Staatsschutz, S. 27 f.; anders für Vorfeldtatbestände und Vorfeldstrafbarkeit aber Voss,
Vorfeldstrafbarkeit und Vorfeldtatbestände, S. 90; siehe exemplarisch zum Begriff der Vor-
verlagerung nur BT-Drucks. 19/31115, S. 15.

19 Beck führt die fehlende Befassung im Hinblick auf das „Vorfeldproblem“ auf die primäre
Aufgabe der Strafrechtswissenschaft, neue Normen zu integrieren, zurück, Beck, Unrechts-
begründung, S. 20.

20 Vgl. keine einheitlichen Definitionen für Vorfeld beziehungsweise Vorverlagerung aus-
machend auch Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter, S. 36;Moeller, Vorverlagerung, S. 66 f., 77
und 94; Voss, Vorfeldstrafbarkeit und Vorfeldtatbestände, S. 5 ff.; vgl. zur Mannigfaltigkeit
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